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B) Nachrichtliche Übernahme von Festsetzungen § 9 Abs. 6 BauGB

Das Plangebiet liegt innerhalb der Zone III des Wasserschutzgebietes "Bliestal". Auf die Verbotsvorschriften der Verord-

nung vom 24.08.1990 wird hingewiesen. Die Vorgaben des ATV- Arbeitsblattes A 142, die Richtlinien für die bautechni-

schen Maßnahmen an Straßen in Wassergewinnungsgebieten (RiStWag) sowie die Richtlinien des DVWG Arbeitsblat-

tes W 101 sind zu beachten.

C) Hinweise

1. Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes sind Munitionsgefahren nicht auszuschließen. Vorsorgliches Absuchen vor

Beginn von Erdarbeiten ist geboten.

2. Bei Bodenfunden besteht Anzeigepflicht gemäß § 12 Abs.1 des Saarländischen Denkmalschutzgesetzes (SDschG).

3. Am 01.01.2003 ist die neue Trinkwasserverordnung in Kraft getreten. Gemäß § 13 Abs. 3 der Trinkwasserverordnung

hat der Unternehmer oder sonstige Inhaber von Anlagen, die zur Entnahme oder Abgabe von Wasser bestimmt sind,

das nicht die Qualität von Wasser für den menschlichen Gebrauch hat und die im Haushalt zusätzlich zu den Wasser-

versorgungsanlagen im Sinne des § 3 Nr.2 installiert werden, diese Anlagen beim Gesundheitsamt bei Inbetriebnahme

anzuzeigen.

Alle übrigen Festsetzungen des Bebauungsplanes, insbesondere die textlichen Festset-

zungen, bleiben von der Änderung unberührt.

Verfahrensvermerke

Die  Änderung des Bebauungsplanes im beschleunigten Verfahren gemäß § 13 a BauGB wurde vom Stadtrat Blies-

kastel am 27.11.2008 beschlossen.

Den von der Änderung betroffenen Bürgern wurde durch die Auslegung der Bebauungsplanänderung mit Begründung

gem. § 13  in Verbindung mit § 3 (2) BauGB in der Zeit  vom 02.02.2009  bis 02.03.2009 einschließlich Gelegenheit zur

Stellungnahme gegeben.

Eine gesonderte Umweltverträglichkeitsprüfung wurde bei dem vorliegenden Bebauungsplan nicht durchgeführt.

Die öffentliche Auslegung wurde am 23.01.2009 ortsüblich bekanntgemacht mit dem Hinweis darauf, dass Anregungen

während der Auslegungsfrist vorgebracht werden können.

Den von der  Änderung des Bebauungsplanes im beschleunigten Verfahren berührten Trägern öffentlicher Belange

wurde gem. § 13 BauGB mit Schreiben vom 21.01.2009 Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben.

Während der Auslegung ging eine Anregung ein, die vom Stadtrat gemäß § 3 (2) BauGB am 25.06.2009 geprüft wurde.

Das Ergebnis wurde denjenigen, die Anregungen vorgebracht haben, mit Schreiben vom 06.07.2009 mitgeteilt.

Der Stadtrat hat die Änderung des Bebauungsplanes im beschleunigten Verfahren (Planzeichnung, Zeichenerklärung

und Textfassung) gemäß § 10 (1) BauGB in der Sitzung am 25.06.2009 als Satzung beschlossen und den Inhalt der

Begründung gebilligt.

Blieskastel, den  08.07.2009

Bürgermeisterin

Die Änderung des Bebauungsplanes im beschleunigten Verfahren, bestehend aus der Planzeichnung und dem Text,

wird hiermit als Satzung ausgefertigt.

Blieskastel, den 09.07.2009

Bürgermeisterin

Der Satzungsbeschluß der Änderung des Bebauungsplanes im beschleunigten Verfahren durch den Stadtrat wurde ge-

mäß § 10 (3) BauGB am 10.07.2009  ortsüblich bekanntgemacht, mit dem Hinweis darauf, wo die Bebauungsplanän-

derung mit Begründung von jedermann eingesehen werden kann.

Mit der Bekanntmachung tritt der Bebauungsplan in Kraft. Gleichzeitig tritt der Bebauungsplan MB.03.02 "Auf Scharlen",

2. Änderung, rechtskräftig mit Datum vom 13.06.1986, in dem entsprechenden Teilbereich außer Kraft.

Blieskastel, den 13.07.2009

Bürgermeisterin

Bebauungsplan der Innenentwicklung gemäß § 13 a BauGB

MB.03.06 "Auf Scharlen",  6. Änderung

Stadt Blieskastel

 im Stadtteil Webenheim

Die Aufstellung des Bebauungsplanes wurde in der Sitzung des Stadtrates am 27.11.2008 beschlossen.

Die Ausarbeitung des Bebauungsplanes erfolgte auf Antrag der Stadt Blieskastel durch den Saarpfalz - Kreis, Amt für

Planung und Regionalentwicklung.
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S.1193, zuletzt geändert durch Gesetz vom 12. Dezember 2007 (BGBl. I S. 2873, ber. 2008 S. 47) m.W.v. 18.12.2007
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Gesetz Nr.1592 a zum Schutz der Natur und Heimat im Saarland (Saarländisches Naturschutzgesetz) (SNG) vom 05. April

2006 (Amtsblatt des Saarlandes 2006 S. 726) geändert durch Art.10 Abs.23 i.V.m. Art. 14 des Gesetzes Nr. 1632 zur Re-

form der saarländischen Verwaltungsstrukturen vom 21. November 2007 (Amtsblatt des Saarlandes 2007  S. 2393)

Gesetz Nr. 714 Saarländisches Wassergesetz (SWG) vom 30. Juli 2004 in der Fassung der Bekanntmachung vom 24. Sep-

tember 2004 (Amtsblatt des Saarlandes 2004 S. 1994), zuletzt geändert durch Art.10 Abs.12 i.V.m. Art. 14 des Gesetzes Nr.

1632 zur Reform der saarländischen Verwaltungsstrukturen vom 21. November 2007 (Amtsblatt des Saarlandes 2007

S. 2393)
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gesetz-SBodSchG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 20. März 2002 (Amtsbl. S.990), zuletzt geändert durch Art.10

Abs.8 i.V.m. Art. 14 des Gesetzes Nr. 1632 zur Reform der saarländischen Verwaltungsstrukturen vom 21. November 2007
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Gesetz Nr.1554 zur Neuordnung des saarländischen Denkmalrechts vom 19. Mai 2004 in der Fassung der Bekanntma-

chung vom 22. Juli 2004 (Amtsbl. S. 1498) zuletzt geändert durch Art. 45 i.V.m. Art. 60 des Gesetzes Nr.1662 zur Anpas-

sung des Saarländischen Landesrechts an das Lebenspartnerschaftsgesetz des Bundes vom 19. November 2008 (Amts-

blatt des Saarlandes 2008 S. 1930)

Gesetz Nr.1069 Waldgesetz für das Saarland (Landeswaldgesetz)(LWaldG) vom 26.10.1977 (Amtsbl. S.1009) zuletzt geän-

dert durch Art. 5 des Gesetzes Nr. 1639 vom 21. November 2007 (Amtsbl. 2008 S. 278)

Landesentwicklungsplan, Teilabschnitt "Umwelt (Vorsorge für Flächennutzung,Umweltschutz und Infrastruktur)" vom 13.Juli

2004 in der Fassung der Bekanntmachung vom 29. Juli 2004 (Amtsbl. S.1574)

Landesentwicklungsplan, Teilabschnitt "Siedlung", vom 4. Juli 2006 in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 2006

(Amtsbl. S. 962)

Planunterlage

Die Planunterlage entspricht den Anforderungen des § 1 der PlanzV 90
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MB.03.03 "Auf Scharlen",  3. Änderung

MB.03.04 "Auf Scharlen",  4. Änderung

MB.03.02 "Auf Scharlen",  2. Änderung

MB.03.01 "Auf Scharlen",  1. Änderung

1. Art der baulichen Nutzung

    (§ 9 Abs. 1 Nr.1  BauGB und §§ 1  bis 11  BauNVO)

Planzeichenerläuterung

2. Maß der baulichen Nutzung

Geschoßflächenzahl

(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, § 16 BauNVO)

Grundflächenzahl

Zahl der Vollgeschosse als Höchstgrenze

3. Bauweise, Baugrenzen, Stellung der baulichen Anlagen

(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, § 22 und 23 BauNVO)

Gewerbegebiete (§ 8 BauNVO)

GRZ 0,8

GFZ 1,3

III

Baugrenze

Überbaubare Grundstücksfläche

5. Grünflächen

Private Grünflächen

§ 9 Abs. 1 Nr. 15 und Abs. 6 BauGB

Öffentliche Grünflächen

6. Planungen, Nutzungsregelungen, Maßnahmen und Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und

zur Entwicklung von Natur und Landschaft (§ 9 Abs. 1 Nr. 20, 25 und Abs. 6 BauGB)

Umgrenzung von Flächen zum Anpflanzen von standortgerechten Bäumen und Sträuchern

7. Sonstige Planzeichen

Grenze des räumlichen Geltungsbereichs der vorliegenden Änderung

(§ 9 Abs. 7 BauGB)

Grenze des räumlichen Geltungsbereichs des Bebauungsplanes "MB.03.00 Auf Scharlen" bzw. der Änderung

"MB.03.02" vom 13.06.1986

Maßangabe in Metern

Vorhandene Gebäude

6,0

4. Flächen für Versorgungsanlagen, für die Abfallentsorgung und Abwasserbeseitigung sowie für Ablagerungen

§ 9 Abs. 1 Nr. 12, 14 u. Abs. 6 BauGB

Trafo

Flächen für Versorgungsanlagen

Abgrenzung des unterschiedlichen Maßes der Nutzung ( § 16 Nr. 5 BauNVO)

Vorhandene Grundstücksgrenze

Parzellennummer
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Textliche Festsetzungen

A.) Bauplanungsrechtliche Festsetzungen

1. Art der baulichen Nutzung

gem. § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB

1.1 Gewerbegebiete - § 8 BauNVO

Allgemein zulässig sind gemäß § 8 Abs. 2 BauNVO i.V. mit § 1 Abs. 5 BauNVO folgende Nutzungen:

- Gewerbebetriebe, die das Wohnen nicht wesentlich stören,

- Lagerhäuser, Lagerplätze und öffentliche Betriebe

- Geschäfts-, Büro- und Verwaltungsgebäude

- Anlagen für sportliche Zwecke

Ausnahmsweise zulässig sind die Nutzungen gemäß § 8 Abs. 3 BauNVO.


